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RS OGH 1959/5/29 6Ob125/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.05.1959

Norm

ABGB §833 B3

ABGB §879

ABGB §880a A

Rechtssatz

Die Verp3ichtung eines Minderheitseigentümers gegenüber einem Dritten zur Vornahme einer Veränderung der

gemeinschaftlichen Sache ist rechtswirksam, da ein solches Versprechen weder verboten ( siehe § 880 a ABGB ) noch

nichtig oder sittenwidrig ist.

Entscheidungstexte

6 Ob 125/79
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